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Betrifft 

Dienstrechts-Novelle 2015; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 21. April 2015 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Ge-

haltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwalt-

schaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaft-

liche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das 

Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, die Reisegebührenvor-

schrift 1955, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bun-

destheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 

1989, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, 

das Mutter-schutzgesetz 1979, das Väter-Karenzgesetz, das Bezügegesetz, das Aus-

landszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Einsatzzulagengesetz, das Militärberufsför-

derungsgesetz 2004, das Wehrgesetz 2001 und das Heeresgebührengesetz 2001 geän-

dert werden (Dienstrechts-Novelle 2015), wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Artikel 6 (§ 26a Abs. 3): 

 

Die Wortfolge „des Landesschulrates oder des Stadtschulrates für Wien“ ist im Bereich der 

Landwirtschaftslehrer unzutreffend. 
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Es wird angeregt, nur die Wortfolge „erster Instanz‘“ entfallen zu lassen. 

 

2. Zu Artikel 8 (§ 19): 

 

In Abs. 1 soll der im LLVG ansonsten unübliche Begriff „Vertragsbedienstete“ eingeführt 

werden.  

Es wird angeregt, den ansonsten vorkommenden Begriff „Landesvertragslehrperson“ zu 

verwenden. 

 

Da der gesamte 2. Abschnitt (§§ 2 bis 26) mit „Pädagogischer Dienst“ übertitelt ist, er-

scheint in § 19 Abs. 1 der Zusatz „im Pädagogischen Dienst“ entbehrlich. 

 

In Abs. 2 wird angeregt, zu prüfen, ob hier nicht auch analog zu § 18 Abs. 2 des 

Landesvertragslehrpersonengesetzes 1966 (Artikel 7) eine Verordnungsermächtigung 

eingefügt werden sollte. 

 

3. Zu Artikel 9: 

 

Die Anlage zu § 7a über den Aufwandersatz für die zurückgelegte Eisenbahnstrecke er-

scheint wegen der Tarifvielfalt durchaus sinnvoll. 

Allerdings kann das Inkrafttreten mit 14. Dezember 2014 nicht nachvollzogen werden, da 

wohl seitdem schon Reiserechnungen mit anderen Beträgen gelegt, bearbeitet und ausbe-

zahlt wurden. 

Ebenso erscheint das Außerkrafttreten mit 31. Dezember 2015  knapp bemessen. 

 

Die beabsichtigten Regelungen sollten daher überdacht werden. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
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6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann

 

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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